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Sondersitzung am 29. Januar 2020 

Für wen gilt der im Dezember als Kompensation beschlossene zusätzlichen Urlaub? 

In ihrer letzten Sitzung im vergangenen Jahr hatte sich die Regionalkommission Ost mit der 
Feinjustierung der Ost-West-Angleichung befasst. Inhalt des im Ergebnis gefassten Eckpunk-
tebeschlusses vom 19. Dezember 2019 sind auch einmalig insgesamt drei zusätzliche 
Urlaubstage (zwei in 2020 und einer in 2021). Diese sollen der Kompensation für die zeitliche 
Verzögerung von Tariferhöhungen durch die Umsetzung des Beschlusses vom 14. Dezember 
2017 dienen. 

Nun wurde der Beschluss bezüglich der zusätzlichen Urlaubstage präzisiert. Diese bekommen 
nur jene Mitarbeitende, die von den zeitlichen Verzögerungen betroffen waren. 

Deshalb erhalten die Lehrerinnen und Lehrer (Anlagen 21 und 21a), die Ärztinnen und Ärzte 
(Anlage 30) sowie die Auszubildenden, Schülerinnen und Schüler gemäß Anlage 7, die ihre 
Ausbildung nach dem 31. Dezember 2019 begonnen haben, diese zusätzlichen Urlaubstage 
nicht. 

Der Mitarbeiterseite war und ist es wichtig, dass der Ort für die Auslegung, Interpretation und 
Präzisierung ihrer Beschlüsse immer zunächst die gesamte Regionalkommission ist. Das Er-
gebnis der Sondersitzung entspricht diesem Verständnis. 

 

 

 

 

Termine 

● Bundeskommission 
Die nächste Sitzung der BK findet am 26. März 2020 in Frankfurt am Main statt. 

● Regionalkommission Ost 
Die nächste Sitzung der RK Ost ist am 23. April 2020 in Magdeburg. 
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